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1 auszuloten vermocht. Gerade we1l CI, WIEe euscCHIEe eCc herausarbeıtet,
Christologıie, Rechtfertigung und Ekklesiologıie CNS mıteinander verwoben
sah, stand für eınen TenNz die iınıgung mıt den Reformierten In ebenso weıter
erne WwW1e jene mıt Kom KSs sıch, dıe Kontroverse zwıschen Brenz und de
Soto mıt dem Streıit dıe sogenannte „„.Geme1insame Erklärung ZUTl eCc  er-
tigungslehre” abzugleıichen. Denn Brenz selber hat mıt selner Prinzıpienlehre
bereıts jene fatale Konvergenzmethode abgewılesen, dıe cheser Erklärung
geführt hat, WEeNnNn CT etiwa Hınwels auf eın Zıtat VON renäus feststellt, 65

sSe1 dıe der Häretiker, ZW ar Ahnliches , aber Unähnliches den-
ken. INan urTte erTr nıcht 11UT auf dıie orte schauen, sondern mMusse auch e
jeweılıge kırchliche Praxıs beurte1lilen (S 2831) Vor Qhesem Hıintergrund würde
angesichts der ın denselben theologiıschen Grundentscheidungen wurzelnden
Auseimandersetzung des Württembergers mıt den Reformierten allerdings nıcht
NUrTr jene Rechtfertigungserklärung, sondern auch dıe Leuenberger Konkordıie
qals Frucht dissımulıerender, also nıcht vorhandene Eınigkeıit ıIn der Te VOI-

täuschender, Redeweilise OTITeNDar werden. Insofern 1st euschle danken, daß
eıne heute schmerzlıch verm1ßte Krıiteriologie für dıe Kırche und Okumene

des Z Jahrhunderts darbıietet, WENN (1 auch selbst chese wichtigen Bezüge
nıcht benennt. Man wünschte sich. e orgfalt, mıt der viele Kırchenge-
schichtler WI1IEe euschle inzwıschen e eıt der Spätreformatıon und der Or-
thodoxıe wiederentdecken, würde 1m innerkırchlichen WIE 1mM zwıschenkırch-
lıchen theologischen espräc einer der Redlic  T führen
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en In staatlıchen Schulräumen Kruzıfixe hängen? Dürfen muslımısche

Lehrerinnen mıt opftuc ıhren Unterricht halten? Wıe erhält sıch der 1er-
schutz ZU rıtuellen Schächten? Darf eiıne diakonısche Eınrıchtung VO ıhren
Mitarbeitern Loyalıtät relıg1ösen Grundsätzen verlangen? Ist C zuläss1ıg,
daß Männerklöster Frauen den Zautriıtt verwehren? Z{wıingen NECUC AntıdıskrI1-
minıerungsgesetze Kırchen dazu, das geistliıche Amt für jeden öffnen, der
eiıne entsprechende Ausbıldung nachweılisen kann? Ist Scıentology eıne Kırche
oder eın Wirtschaftsunternehmen?

He diıese Fragen berühren das Staatskirchenrecht und werden In dieser
Freiburger Habilitationsschrift AUS dem FTe 2005 der eınen oder anderen
Stelle exemplarısch thematısıert. el 1eg das Hauptaugenmerk des Verftfas-
SCTS auft der rage, inwlefern die mıt der zunehmenden europäischen Integra-
tıon voranschreıtende Europäisierung des Staatskirchenrechts auf dıe gewach-

natıonalstaatliıchen Rechtsstrukturen einwırkt.Car! zunächst dıe
Beegrıffe „„S5taatskırchenrecht” und „Europäisierung . nter Staatskirchenrecht



129 Von Büchern

ist der Rechtsbereich verstehen,e den der aa sSe1 65 Urc einseılt1-
SC Setzungen, se1 6S IC vertraglıche Vereinbarungen se1ıne Beziehungen

den Religionsgemeinschaften regelt. Europälisierung des Rechts bezeichnet
wiıederum dıe zunehmende Angleichung der Rechtsgebiete ın den europäl-
schen Staaten Iiese Angleichung CIrı insbesondere das Zivilrecht. das AT
beıtsrecht. das Wirtschaftsrecht. zunehmend auch das Verwaltungsrecht und
das Strafrecht uch WE HC auf dem Gebiet des Staatskirchenrechts e1-

große Resistenz eiıne Europäisierung wahrnımmt. 1eg 6S für ıhn qauf
der Hand, daß dıie Berücksichtigung der natıonalen ene JNleine heute nıcht
mehr ausreıicht. Immer wlieder finden sıch in der Rechtssprechung des Uro-

päıschen Gerichtshofs Urteıle, dıe die Religi0onsfreihelt, implızıt aber auch 1In-
stitutionelle Fragestellungen berühren. 11C geht In se1ıner Untersuchung
VOL, daß Or das geltende eCc analysıert, wobel Erkenntnisse der Rechtsver-
gleichung und der Rechtsgeschichte einbezogen werden. Im ersten Hauptteıl
w1ıdmet OE sıch den verschliedenen ypen des natıonalen Staatskirchenrechts.
Im zweıten Teıl wırd dıe „Perspektive VO oben  . eingenommen, WE dıe Eu-

ropäisierung des Rechts In den 16 kommt Im drıtten Teıl werden els
nıen aufeinander bezogen

In Teıl stellt uCcC dıe dre1 rundformen estaatskirchenrechtlıcher yste-
In Europa VOTI, ordnet S1€e geographıisch und arbeıtet Unterschıiede, h1-

storısche Hintergründe und Gemeinsamkeıten heraus. Jle dre1 rundtypen,
das Staatskırchensystem, das ITrennungssystem und das Kooperationssystem,
klären Je auftf ihre denselben unumgänglıchen Grundsachverhalt. nämlıch
das Verhältnıis VONN politischer Herrschaft und relıg1ösen Überzeugungen und
Gewıissensbindungen, die eweıls 117e spezıfische Institutionen repräsentiert
werden. {Der Systemvergleıich darf sıch e1 nach 116 nıcht auftf das Staats-
kirchenrecht sıch beschränken, sondern muß auch konkrete rechtliche
Sachbereiche berücksichtigen. Für se1ıne Untersuchung W a| der Autor diese
Sachbereiche nach den Kriterien der Aussagekräftigkeıt, der Repräsentatıvıtät
und der europäischen Relevanz AUSs Diesen Kriterien enügen vier Sachbere1-
che der Rechtsstatus der Kırchen, ıhre Wirkungsmöglichkeiten, ihre instıtu-
tionelle Kooperatıon miıt dem Staat, ihre Finanzlierung. ucC geht diese
Rechtsbereich: für alle dre1 Grundformen des Staatskirchenrechts Ur Als
e1ispie für das Staatskırchensystem dient England Das Irennungssystem
wırd Frankreıch veranschaulıcht. Der ungle1ic größeren 1e des KO-

operat1ıonssystems wırd der Verfasser adurch gerecht, daß CI neben dem
staatskirchenrechtlichen System Deutschlands auch dasjenıge Spanıens dar-
stellt

ach dem Einzeldurchgang nımmt uC eınen Systemvergleich VOTL,
Gemeinsamkeıten und Unterschiıede herauszuarbeıten. Der größte Unterschied
zwıschen den Grundformen besteht be1 der rage nach dem Rechtsstatus der
Kırchen, dıe In einem Fall sıch schon als Rechtspersönlichkeiten behandelt
werden (Körperschaft des Ööffentlichen Rechts), 1m andern Fall solche Rechts-
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persönlichkeıiten NUT nach privatem Vereinsrecht werden können. Ungeachtet
dieses Unterschieds hat dıe typologıische Eıinteilung zunehmend begrenzte
Aussagekraft. In en Grundformen wiıird den Kırchen e1n ogrundsätzlıch pDOSI-
t1ver Stellenwert ZUSCMCSSCH. Der moderne Verfassungsstaat bringt urc e
Zubilligung eiıner voraussetzungslosen Autonomıie den Kırchen eın Vertrauen
9das 1: anderen Institutionen des öffentlıchen Lebens nıcht einräumt.
Miıt diesem Vertrauensvorschuß schützt der aal auch sıch selber VOL der e1-

bsolutsetzung und uberla. dıie Fragen der Transzendenz den Relig10-
He  s Jle staatskirchenrechtlıchen Grundtypen verbindet eın Konsens hın-
sichtlıch der wesentlıchen rec  ıchen Strukturprinzıiıpien Säkularıtät, Neutra-
lıtät und Parıtät. DIe Säkularıtä des Staates SCHAI1e€ nırgends mehr eiıne KO-

operatıon mıt den Religionsgemeinschaften auS, e1in radıkaler Laızısmus ist
miıthın allenthalben überwunden. IDER Neutralıtätsgebot bedeutet für den Staat
eın Interventionsverbot In den internen Bereichen der Kırchen {JDer Staat stellt
1mM Unterschie: den Kırchen dıe Wahrheıitsfrage nıcht und nthält sıch jeder
Bewertung relıg1öser Sachverhalte Das Parıtätsprinzıp hält den Staat en für
alle Religionsgemeinschaften. IDIies gılt ungeachtet der jeweılhgen natıonalen
und kulturellen Prägung des Staatskirchenrechts. Neue TODIemMe ergeben sıch
TEe111C hıer 1m Umgang mıt dem slam, der bislang institutionell und damıt
rechtlıch kaum reıfbar ist

Im zweıten Hauptteıil wendetC siıch den Einwırkungen des Europält-
schen Gemeiinschaftsrechts auf das mitgliedsstaatliıche Staatskirchenrecht
Das Staatskirchenrecht verbleıbt bislang In der alleiınıgen KOompetenz der
Staaten, allerdings sınd mıttelbare Eiınwırkungen des Gemeinschaftsrechts
beobachten Der Verfasser geht die Anknüpfungspunkte für dıe muiıttelbare
Sachkompetenz für staatskirchenrechtliche Fragen im europäischen (jeme1nn-
schaftsrecht WHTC DIiese Anknüpfungspunkte reichen VO Grundrecht der Re-

lıg10nsfreıihelt bıs Regelungen Schulsatzungen oder ZUT Fernsehpräsenz
der Relıgi0onen, 1L1UT ein1ge Beispiele NENNECIN DIe tatsächliıchen Finwiır-
kungen des Gemeinschaftsrechts auf das Staatskirchenrecht der Mitgliedsstaa-
ten betreffen bıslang In erster I ınıe wirtschaftlıche Aktıvıtäten der Kırchen
jenseı1ts iıhrer relıg1ösen Kernkompetenz. Allerdings stellt uCcC eıne SEWISSE
Inkonsistenz fest, WEeNN den Kırchen etiwa 1m Arbeitsrecht sekundärrechtliche
„Ausnahmeregeln” zugestanden werden, chese Ausnahmen eigentlich DF1-
märrechtlich bZzw. grundrechtlıch 1mM Zusammenhang der Religionsfreiheıt
und der kırchliıchen Autonomie eboten Ssind.

In se1ıner Zusammenführung der beıden Perspektiven „VOoNn unten““ und
„VoNn oben‘'  .c stellt der Autor fest. daß das Phänomen der Europäisierung dıe
verschliedenen staatskirchenrechtlichen Systeme nıcht in rage stellt Wohl
aber ist eıne SEWISSE Angleichung grundrechtlicher Gewährleistungen und
Standards beobachten Am an streıft der Verfasser dıe Türkei-Proble-
matık, die NECUEC Fragestellungen ufwirft Bereıts dıie U-Erwelılterung nach

OÖsteuropa hatte eıne Zunahme estaatskirchenrechtlicher 1e. ZUT olge
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ucC Sschlıe mıiıt einem posıtıven Fazıt Das rechtliıch geordnete Nebene1ıin-
ander der staatlıchen und kırchlichen Potenzen dient der Identitätsstiftung, auf
e dıe Europäische Unıion angewlesen ist Wahrt dieses Nebene1i1nander dıe Je-
weılıge Unabhängigkeıt der anderen Seıte in den eweıls eigenen Angelegen-
heıten, ist eın gedeihlıiches /usammenwiırken in beiderseitigem Interesse
möglıch und <1bt 6S in einem olchen „Haus‘“ viele Wohnungen für er-
Sschıedlıche staatskırchenrechtliche S5Systeme

Dieses insgesamt „Ooptimıstische“ Fazıt macht den Verfasser nıcht 1N! das
für, daß dıe weıtere Entwicklung des Gemeninschaftsrechts als elıner Rechts-
ordnung „1mM Werden““ sorgfältig beobachtet werden muß uCcC betont,
daß die Kırchen sehr spat ZU Gegenstand der Gemeinschaftsrechtsordnung
geworden sınd. dıe sıch ange eıt fast ausschheßlic auf wiıirtschaftliıche Pa
bestände konzentrierte. Ausdrücklich DOSItLV erten Ist dıe „Amsterdamer
Kırchenerklärung‘‘ VOI 1997 der uUuCcC eine interpretationsleitende edeu-
tung zum1ßt. Mıt der darın Testgeschrıebenen Religi0onsfreiheit DZW mıiıt dem
fest verankerten Selbstbestimmungsrecht vermögen dıe Kırchen „Regelungen
abzuwenden, e S1e In ihrer Sendung unverhältnısmäßıigen und N  NSCMCSSC-
HNCN Beschränkungen aussetzen würden‘““ elche Beschränkungen
das se1n könnten, klingt In MückI s Untersuchung immer wlieder WENN
etiwa der Rubrık „5Symbolakte VOoNn Gemeı1inschaftsorganen“ eiıne Ent-
schließung des Europäischen Parlaments „Frauen und Fundamentalısmus‘
erwähnt, e ZW ar nıcht rechtsrelevant ist, deren Fortentwıicklung In echt-
sakte hıneın TEe111C nıcht undenkbar ıst uch dıe Anfrage eines griechıschen
Abgeordneten, ‚„„ob dıe Weigerung der griechısch-orthodoxen Kırche, Frauen

Priestern weıhen, europäıisches ec verstoße‘‘, findet rwäh-
NUNS (476, Anm Z44) MC pricht VOoN der GjeTfahr einer formalistisch-tech-
nızıstischen Rechtsanwendung WENN Priester sachwiıdrıg als e1IDstan-
dıge oder Arbeıtnehmer wahrgenommen werden, dalß der Ausschluß VON
bestimmten Personengruppen VO geistliıchen Amt als 1derspruch ZU

europäischen Sekundärrec angewandtes Recht) stehen kommt Solche
Tendenzen wıdersprechen den primärrechtlichen grundrechtlıchen) Prinzı-
plen der Religi0onsfreiheit und der Autonomıie der Kırchen SOWIe der el1g1Ö6-
SCHH Neutralıtät des Staates, die bisher auch auf europäıischer ene UNANSC-
tastet In Geltung stehen. „KRegelungskompetenzen hinsıchtliıc Kultus und
5akramentenverwaltung, relıg1öser F und Verkündigung kommen:‘‘ der
Gemeninschaft „ebensowen1g W1e Eınflußnahmen auf das kırchliche Amter-
recht und die kırchliche Amterstruktur“ (4171)*.

Vgl uch 546, UC: VON der (Gjefahr „eıner schleichenden Kompetenzverschiebung uch

schlossen se1n c<Ol1-“*
auf Olchen Gebieten““ spricht, „1N denen 1e68 ausweilslıch des Primärrechts gerade C-

„Keınen ırgendwıe eien wirtschaftliıchen ezug welst124  Von Büchern  Mückl schließt mit einem positiven Fazit. Das rechtlich geordnete Nebenein-  ander der staatlichen und kirchlichen Potenzen dient der Identitätsstiftung, auf  die die Europäische Union angewiesen ist. Wahrt dieses Nebeneinander die je-  weilige Unabhängigkeit der anderen Seite in den jeweils eigenen Angelegen-  heiten, so ist ein gedeihliches Zusammenwirken in beiderseitigem Interesse  möglich und so gibt es in einem solchen „Haus‘“ viele Wohnungen für unter-  schiedliche staatskirchenrechtliche Systeme.  Dieses insgesamt „optimistische‘“ Fazit macht den Verfasser nicht blind da-  für, daß die weitere Entwicklung des Gemeinschaftsrechts als einer Rechts-  ordnung „im Werden“ (542) sorgfältig beobachtet werden muß. Mückl betont,  daß die Kirchen sehr spät zum Gegenstand der Gemeinschaftsrechtsordnung  geworden sind, die sich lange Zeit fast ausschließlich auf wirtschaftliche Tat-  bestände konzentrierte. Ausdrücklich positiv zu werten ist die „Amsterdamer  Kirchenerklärung“ von 1997, der Mückl eine interpretationsleitende Bedeu-  tung zumißt. Mit der darin festgeschriebenen Religionsfreiheit bzw. mit dem  fest verankerten Selbstbestimmungsrecht vermögen die Kirchen „Regelungen  abzuwenden, die sie in ihrer Sendung unverhältnismäßigen und unangemesse-  nen Beschränkungen aussetzen würden‘“ (544). Welche Beschränkungen  das sein könnten, klingt in Mückls Untersuchung immer wieder an, wenn er  etwa unter der Rubrik „Symbolakte von Gemeinschaftsorganen‘ eine Ent-  schließung des Europäischen Parlaments zu „Frauen und Fundamentalismus“  erwähnt, die zwar nicht rechtsrelevant ist, deren Fortentwicklung in Recht-  sakte hinein freilich nicht undenkbar ist. Auch die Anfrage eines griechischen  Abgeordneten, „ob die Weigerung der griechisch-orthodoxen Kirche, Frauen  zu Priestern zu weihen, gegen europäisches Recht verstoße‘“‘, findet Erwäh-  nung (476, Anm. 274). Mückl spricht von der Gefahr einer formalistisch-tech-  nizistischen Rechtsanwendung (419)', wenn Priester sachwidrig als Selbstän-  dige oder Arbeitnehmer wahrgenommen werden, so daß der Ausschluß von  bestimmten Personengruppen vom geistlichen Amt als Widerspruch zum  europäischen Sekundärrecht (= angewandtes Recht) zu stehen kommt. Solche  Tendenzen widersprechen den primärrechtlichen (= grundrechtlichen) Prinzi-  pien der Religionsfreiheit und der Autonomie der Kirchen sowie der religiö-  sen Neutralität des Staates, die bisher auch auf europäischer Ebene unange-  tastet in Geltung stehen. „Regelungskompetenzen hinsichtlich Kultus und  Sakramentenverwaltung, religiöser Lehre und Verkündigung kommen“ der  Gemeinschaft „ebensowenig zu wie Einflußnahmen auf das kirchliche Ämter-  recht und die kirchliche Ämterstruktur“ (417f)?.  Vgl. auch 546, wo Mückl von der Gefahr „einer schleichenden Kompetenzverschiebung auch  schlossen sein soll.“  auf solchen Gebieten“ spricht, „in denen dies ausweislich des Primärrechts gerade ausge-  „Keinen irgendwie gearteten wirtschaftlichen Bezug weist ... das geistliche Amt in den Kir-  chen ... auf: Dieses steht mit seinem ausschließlich religiösen Aufgabenfeld von vornherein  außerhalb der von der Gemeinschaft verfolgten Vertragsziele ... Bereits von seinem normati-das geistlıche Amt In den Kır-
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In eiıner Lenit: In der AdUus Finnland gemelde wiıird (Vegel dazu dıe Umschau
WenZz, TSIEe Verurteilung In cdheser Ausgabe der Lutherischen Beıträge,
13-115),; daß Pfarrer und Lalen, die sıch aufgrund eıner Gewıissensbindung
dıe traditionelle karchlichee einer Zusammenarbeıt mıt ordınıerten Frauen
verweı1gern, e1Ines Verstoßes das Antıdıskrıminierungsgesetz ANSC-
ag werden, In der auch In Deutschlan: Frauenordinationsgegner 1Im „NeIT-
schaftsfreien“ Dıskurs darauf hingewıiesen werden, S1e eifanden sıch mıt iıhrer
Posıtion 1m Wiıderspruch menschliıchen Grundrechten, ist dıe Untersuchung
MückIis VON allerhöchster Bedeutung. Denn MC stellt die ftatsächliche
Rechtslage dar, nıcht ohne hler und da vorsichtig aut Gefährdungen des über-
kommenen staatskırchenrechtlıchen Konsenses Urc HCHE Tendenzen hınzu-
welsen. DIie staatskırchenrechtliıchen I hemen und Aspekte sınd Legıon. Sowohl
etwa dıe rage des Umgangs mıt dem siam als auch ıe zunehmende wıder-
rechtliche Diskriminierung tradıtioneller Chrısten, dıie eine Ordiınation VON

Frauen 7U Amt der Kırche ablehnen, sınd Zzwel hoch aktuelle Brennpunkte, die
daran gemahnen, da e Zukunft des Verhältnisses VOon Staat und Kırche kaum
1mM Zustand staatskırchenrechtlicher Unbedarfther bewältigen se1n WIrd. Es
Ist en, daß kompetente Juristen WIE uCcC dıe künitigen Entwıicklungen
weıterhın mıt oroßer Aufmerksamker begleıten und ıhre nalysen in den Kır=
chen AF Schärfung des Fe  1ıchen Sachverstands und damıt einem nüchter-
NnenNn und ehrlıchen Umgang mıteiınander führen Armın Wenz

Kenneth Wıeting, The Blessings of weekly Communion, Concordia
Publıshing House, Ste LouIls 2006, ISBN 0-7586-0614-1 304 S 29, 99

„Herr Pastor, WEeNN das Heılıge Abendmahl WITrKI1c das ist, Was dıe e1il1-
SC chriıft und der Katechismus VO ıhm stellt sıch doch dıe rage,
IU WIT dann nıcht auch dıe Möglıchkeıt aben, CS jeden Sonntag empfan-
SCH, WEeNN WIT ZU (jottesdienst kommen.“

Dieser Satz eInNes Gemeıindeglıedes, Ausgang nach dem Gottesdienst
gesprochen, eWwOog Kenneth Wiıeting, VOT seinem FKıntrıtt in den Ruhestand
20 TEe lang arrer verschledener Gemeı1inden der Lutherischen Kırche
Missourisynode (LCMS5) iIm Staate Wiısconsın, in zehn]ährıger sorgfältigerA
beit das vorliegende Buch ADIieE degnungen der wöchentlichen Kommunilon“

verfassen.
Daraus 1st eın Buch geworden, das wesentlıch mehr nthält qls NUr eıne

Antwort auf dıe Tage. In vielen lutherischen (GGeme1inden nıcht jeden
vVcn Anspruch her erfaßt das Gemeininschaftsrecht also nıcht das (kirchen)rechtliıch geordnete
Beziehungsgefüge zwıschen den Kırchen und ıhren geistlıchen Amtsträgern
„Dessen (des geistlıchen Amtes) Charakteristikum ist vielmehr eın umfassendes personenbe-
ZUOSCNECS Rechtsverhältnis, be1 dem dıie ‚Vergütung' Aaus der grundsätzlıch lebenslangen inga-
beVon Büchern  125  In einer Zeit, in der aus Finnland gemeldet wird (Vgl. dazu die Umschau: A.  Wenz, Erste Verurteilung ... in dieser Ausgabe der Lutherischen Beiträge, S.  113-115), daß Pfarrer und Laien, die sich aufgrund einer Gewissensbindung an  die traditionelle kirchliche Lehre einer Zusammenarbeit mit ordinierten Frauen  verweigern, wegen eines Verstoßes gegen das Antidiskriminierungsgesetz ange-  klagt werden, in der auch in Deutschland Frauenordinationsgegner im „herr-  schaftsfreien‘“ Diskurs darauf hingewiesen werden, sie befänden sich mit ihrer  Position im Widerspruch zu menschlichen Grundrechten, ist die Untersuchung  Mückls von allerhöchster Bedeutung. Denn Mückl stellt die tatsächliche  Rechtslage dar, nicht ohne hier und da vorsichtig auf Gefährdungen des über-  kommenen staatskirchenrechtlichen Konsenses durch neue Tendenzen hinzu-  weisen. Die staatskirchenrechtlichen Themen und Aspekte sind Legion. Sowohl  etwa die Frage des Umgangs mit dem Islam als auch die zunehmende wider-  rechtliche Diskriminierung traditioneller Christen, die eine Ordination von  Frauen zum Amt der Kirche ablehnen, sind zwei hoch aktuelle Brennpunkte, die  daran gemahnen, daß die Zukunft des Verhältnisses von Staat und Kirche kaum  im Zustand staatskirchenrechtlicher Unbedarftheit zu bewältigen sein wird. Es  ist zu hoffen, daß kompetente Juristen wie Mückl die künftigen Entwicklungen  weiterhin mit großer Aufmerksamkeit begleiten und ihre Analysen in den Kir-  chen zur Schärfung des rechtlichen Sachverstands und damit zu einem nüchter-  nen und ehrlichen Umgang miteinander führen.  Armin Wenz  Kenneth W. Wieting, The Blessings of weekly communion, Concordia  Publishing House, St. Louis 2006, ISBN 0-7586-0614-1, 304 S., 29, 99 $.  „Herr Pastor, wenn das Heilige Abendmahl wirklich das ist, was die Heili-  ge Schrift und der Katechismus von ihm sagen, stellt sich doch die Frage, wa-  rum wir dann nicht auch die Möglichkeit haben, es jeden Sonntag zu empfan-  gen, wenn wir zum Gottesdienst kommen.““  Dieser Satz eines Gemeindegliedes, am Ausgang nach dem Gottesdienst  gesprochen, bewog Kenneth W. Wieting, vor seinem Eintritt in den Ruhestand  20 Jahre lang Pfarrer verschiedener Gemeinden der Lutherischen Kirche /  Missourisynode (LCMS) im Staate Wisconsin, in zehnjähriger sorgfältiger Ar-  beit das vorliegende Buch „Die Segnungen der wöchentlichen Kommunion““  zu verfassen.  Daraus ist ein Buch geworden, das wesentlich mehr enthält als nur eine  Antwort auf die Frage, warum in vielen lutherischen Gemeinden nicht jeden  ven Anspruch her erfaßt das Gemeinschaftsrecht also nicht das (kirchen)rechtlich geordnete  : (506);  Beziehungsgefüge zwischen den Kirchen  und ihren geistlichen Amtsträgern  „Dessen (des geistlichen Amtes) Charakteristikum ist vielmehr ein umfassendes personenbe-  zogenes Rechtsverhältnis, bei dem die ‚Vergütung’ aus der grundsätzlich lebenslangen Hinga-  be ... resultiert, aber keine Gegenleistung für erbrachte (wirtschaftlich relevante) Tätigkeiten  darstellt.“ „In allen Modellen der Zuordnung von Staat und Kirchen ... unterfällt das geistli-  che Amt nicht dem Anwendungsbereich des weltlichen Arbeitsrechts“ (507).resultiert, ber keine Gegenleıistung für erbrachte (wirtschaftlıch relevante) Tätigkeıliten
darste‘ An en Odellen der Zuordnung VOoNn aal und KırchenVon Büchern  125  In einer Zeit, in der aus Finnland gemeldet wird (Vgl. dazu die Umschau: A.  Wenz, Erste Verurteilung ... in dieser Ausgabe der Lutherischen Beiträge, S.  113-115), daß Pfarrer und Laien, die sich aufgrund einer Gewissensbindung an  die traditionelle kirchliche Lehre einer Zusammenarbeit mit ordinierten Frauen  verweigern, wegen eines Verstoßes gegen das Antidiskriminierungsgesetz ange-  klagt werden, in der auch in Deutschland Frauenordinationsgegner im „herr-  schaftsfreien‘“ Diskurs darauf hingewiesen werden, sie befänden sich mit ihrer  Position im Widerspruch zu menschlichen Grundrechten, ist die Untersuchung  Mückls von allerhöchster Bedeutung. Denn Mückl stellt die tatsächliche  Rechtslage dar, nicht ohne hier und da vorsichtig auf Gefährdungen des über-  kommenen staatskirchenrechtlichen Konsenses durch neue Tendenzen hinzu-  weisen. Die staatskirchenrechtlichen Themen und Aspekte sind Legion. Sowohl  etwa die Frage des Umgangs mit dem Islam als auch die zunehmende wider-  rechtliche Diskriminierung traditioneller Christen, die eine Ordination von  Frauen zum Amt der Kirche ablehnen, sind zwei hoch aktuelle Brennpunkte, die  daran gemahnen, daß die Zukunft des Verhältnisses von Staat und Kirche kaum  im Zustand staatskirchenrechtlicher Unbedarftheit zu bewältigen sein wird. Es  ist zu hoffen, daß kompetente Juristen wie Mückl die künftigen Entwicklungen  weiterhin mit großer Aufmerksamkeit begleiten und ihre Analysen in den Kir-  chen zur Schärfung des rechtlichen Sachverstands und damit zu einem nüchter-  nen und ehrlichen Umgang miteinander führen.  Armin Wenz  Kenneth W. Wieting, The Blessings of weekly communion, Concordia  Publishing House, St. Louis 2006, ISBN 0-7586-0614-1, 304 S., 29, 99 $.  „Herr Pastor, wenn das Heilige Abendmahl wirklich das ist, was die Heili-  ge Schrift und der Katechismus von ihm sagen, stellt sich doch die Frage, wa-  rum wir dann nicht auch die Möglichkeit haben, es jeden Sonntag zu empfan-  gen, wenn wir zum Gottesdienst kommen.““  Dieser Satz eines Gemeindegliedes, am Ausgang nach dem Gottesdienst  gesprochen, bewog Kenneth W. Wieting, vor seinem Eintritt in den Ruhestand  20 Jahre lang Pfarrer verschiedener Gemeinden der Lutherischen Kirche /  Missourisynode (LCMS) im Staate Wisconsin, in zehnjähriger sorgfältiger Ar-  beit das vorliegende Buch „Die Segnungen der wöchentlichen Kommunion““  zu verfassen.  Daraus ist ein Buch geworden, das wesentlich mehr enthält als nur eine  Antwort auf die Frage, warum in vielen lutherischen Gemeinden nicht jeden  ven Anspruch her erfaßt das Gemeinschaftsrecht also nicht das (kirchen)rechtlich geordnete  : (506);  Beziehungsgefüge zwischen den Kirchen  und ihren geistlichen Amtsträgern  „Dessen (des geistlichen Amtes) Charakteristikum ist vielmehr ein umfassendes personenbe-  zogenes Rechtsverhältnis, bei dem die ‚Vergütung’ aus der grundsätzlich lebenslangen Hinga-  be ... resultiert, aber keine Gegenleistung für erbrachte (wirtschaftlich relevante) Tätigkeiten  darstellt.“ „In allen Modellen der Zuordnung von Staat und Kirchen ... unterfällt das geistli-  che Amt nicht dem Anwendungsbereich des weltlichen Arbeitsrechts“ (507).unterfällt das eıistlı-
che Amt nıcht dem Anwendungsbereıch des weltlichen Arbeitsrechts“


